
Potenzielle Themen- u. Maßnahmenvorschläge für eine Finanzierung aus dem Bremen-Fonds 22.03.2021

Land Stadt Land Stadt

Unmittelbare Pandemiebewältigung 

Schutzmassnahmen, Impfen, Testen, Bildungsverluste ausgleichen etc. 40,0 20,0

Stärkung der Pandemieresilienz der Krankenhäuser und des ÖGD

Krankenhausinvestitionen 34,4 34,4

Betriebskostenzuschuss GeNo 40,0 25,0

Unterstützung der Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft

Digitalisierung (SF und andere Ressorts) 8,5 9,5 9,5 12,5

Unterstützung der wirtschaftsstrukturellen Transformation

Innenstadtentwicklung (ressortübergreifend) 10,0 10,0

Innovationsfonds (ressortübergreifend) 10,0 10,0

Ausbildungsverbünde 8,5 8,5

Ausgleich JWP 6,4 7,3

Ausgleich Flughafen 5,0 5,0

Ausgleich BLG 50,0

Unterstützung der ökologischen Transformation

Verlustausgleich BSAG 16,0 22,0

ÖPNV-Ausbau 20,0 20,0

Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur für Kita, Schulen, Hochschulen und Sport

Schulbau 50,0 50,0

Kita-Ausbau 25,0 25,0

Hochschulbau 25,0 25,0

Sportanlagen und -hallen 2,5 2,5

Bäder 20,0

Gesamt 136,4 224,4 117,4 189,3

L/S Gesamt 360,8 306,7

Protokollnotiz: 
Mit Beschluss zu den Eckwerten bittet der Senat die Ressorts, zu prüfen, welche vorrangig investiven Maßnahmen unter Anwendung der Prüfkriterien des Bremen-Fonds zur 

Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2022 und 2023 geeignet, grundsätzlich förderfähig und kurzfristig umsetzbar sind. Er stellt fest, dass eine 

Entscheidung über die konkreten Einzelmaßnahmen im Vollzug der Haushalte auf Basis entsprechender Antragsvorlagen der Ressorts erfolgt.

Der Senat verständigt sich auf die nachfolgende Auflistung von potenziellen Themen- und  Maßnahmenvorschlägen, die (neben Verlustausgleichen bei Beteiligungen und 

Maßnahmen zur akuten Pandemiebekämpfung) - vorbehaltlich der von den Ressorts darzulegenden Einhaltung der Prüfkriterien (s. Antragsformular) - aus dem Bremen-Fonds 

2022/2023 finanziert werden sollen. Eine Finanzierung von Maßnahmen, die die Haushalte über die Laufzeit des Bremen-Fonds 2022/2023 hinaus belasten, ist nicht möglich. Alle 

Maßnahmen, die aus dem Bremen-Fonds finanziert werden, sind mit dem Ziel zu versehen, dauerhaft zu Strukturverbesserungen in den Haushalten zu führen. Sowohl die 

Einhaltung der Prüfkriterien des Bremen-Fonds als auch die Darstellung der mit der Maßnahme einhergehenden Strukturverbesserung ist von den Ressorts im Rahmen der im 

Vollzug einzureichenden Antragsvorlagen nachvollziehbar und plausibel darzustellen. Sofern die Prüfkriterien bei der näheren Konkretisierung nicht eingehalten werden, kann 

eine Finanzierung über den Bremen-Fonds nicht erfolgen. 
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